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10. Geseu: Änderung des Gesetzes vom 8. Juli 1966, LGBL für Wien Nr. 22, über die Hilfe für Behinderte, 
in der Fassu~ des C':JCSetzes vom 12. Dezember 1968~ LGB1 für Wien Nr. 4/1969 (2. Behinderten
geser.z-Novelte). 

10. 

Gesetz vom 31. Jänner 1975, mit dem das Ge
setz vom 8. Juli 1966, LGBI. für Wien Nr. 22, 
über die Hiffe für Behinderte, in der Fassung 
des Gesetzes vom 12. Dezember 1968, LGBI. 
für Wien Nr. 4/1%9, geändert wird (2. Be-

hindertengesetz-Novelle) 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Gesetz vom 8, JuH 1966, LGBl. für Wien 
Nr. 22, in der Fassung des Gesetzes vom 12. De
zember 1968, LGBI. für Wien Nr. 4/1969, wird 
wie folgt geändert: 

!. § 1 hat zu lauten: 

„§ 1. (1) Als Behinderte im Sinne dieses Ge
setzes gelten Personenl die infolge eines Leidens 
oder Gebrechens in ihrer Fähigkeit, eine ange
messene Erziehung und Schulbildung zu erhalten 
oder einen Erwerb zu erlangen oder beizubehal
ten, dauernd wesentlich beeinträd1tigt sind. 

(2) Voraussetzung für die Hilfeleistung ist, 
daß der Behinderte 

a) die österreichisd:ie Staatsbürgerschaft be
sitzt, 

b) seinen Wohnsitz in Wien hat und 
c) auf Grurcd anderer Rechtsvorschriften 

mit Ausnahme des Wiener Sozialhilfege
setzes vom 19. Dezember 1972, LG!l'l. für 
Wien Nr. 11/1973 - keine Möglichkeit 
auf Erlangung gleichartiger oder ähnlicher 
Leistungen besitzt. 

(3) Die Voraussetzung des Abs. 2 lit. a ent· 
fäl1t bei Personenl die auf Grund von Staats
verträgen bezüglich der Hilfe für Behinderte 
österreichisdten Staatsbürgern gleid:izustellen 
sind. Darüber hinaus kann von dieser Voraus
setzung Abstand genommen werden, wenn die 
Hilfeleistung im Interesse des Behinderten und 
zur Vermeidung sozialer Härten dringend er
forderlich ist." 

2. § 2 Abs. 2 wird aufgehoben. 
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3. § 3 hat zu lauten: 
„§ 3. (1) Als Maßnahmen für einen Behinder-

ten kommen in Betracht: 
a) Eingliederungshilfe, 
b) Hilfe zur ges<hiltzten Arbeit, 
c) Beschäftigungstherapie, 
d) Hilfe zur Unterbringung, 
e) Persönliche Hilfe, 
f) Pflegegeld. 

(2) Im Einzelfall ist jene Maßnahme zu ge
währen, die der Eigenart der Behinderung Rech
nung trägt und zur Erreichung eines bestmög
lichen Erfolges notwendig und zwed<mäßig ist." 

4. § 5 lit. b hat zu lauten: 
~•b) Beistellung von Körperersatzstüdten, 

orthopädischen Behelfen und anderen, zur 
überwindung der Behinderung geeigneten 
Hilfsmitteln." 

5. Im § 8 erster Satz sind nadi. dem Klammer
ausdruck „(§ 12)" die Worte „ganz oder teil· 
weise'~ einzufügen. 

6. Im § 9 Abs. 2 ist im ersten Satz das Wort 
,iWochen(( durch das Wort uMonatenH und im 
zweiten Satz das Wort ,jsechsu durch das Wort 
„zwölfH zu ersetzen. 

7. § 10 Abs. 2 hat zu lauten: 
„(2) Als Richtsatz gilt der eineinhalblache Be

trag des Richtsatzes der Sozialhilfe für Allein
unterstützte.'' 

8. Dem § 10 ist ein Abs. 3 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

„(3) Hilfe zum Lebensunterhalt gebübrt nicht, 
solange die Eingliederungshilfe nadt § 5 lit. c 
oder d mit Hilfe zur Unterbringung nadt § 21 a 
verbunden und dadur<h der Lebensunterhalt des 
Behinderten gesichert ist.~~ 

9. § 11 samt Obersdtrift hat zu lauten: 
;,Gesamteinkommen 

§ 11. (1) Gesamteinkommen ist die Summe 
aller Einkünfte einer Person nach Abzug des zur 
Erzielung dieser Einkünfte notwendigen Auf
wandes. Als Einkünfte gelten alle Bezüge in 
Geld oder Geldeswert einschließlidt des Unter
haltsansprudtes nadt Maßgabe des § 12 Abs. L 
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